
Was bedeutet SEPA? 

SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area, zu deutsch: Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum. 
Dieser besteht aus den 28 EU-Staaten, den weiteren EWR-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen sowie 
der Schweiz und Monaco. Im SEPA-Raum werden europaweit standardisierte Verfahren für den bargeldlosen 
Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) angeboten.  

Ab wann muss ich auf SEPA umsteigen? 

Gemäß der EU-Verordnung ist der 1. Februar 2014 als verbindlicher Auslauftermin für die nationalen 
Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften in den Euroländern festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt werden 
die nationalen Überweisungs-und Lastschriftverfahren durch die SEPA-Zahlverfahren ersetzt.  

Wo finde ich IBAN und BIC? 

Sie finden Ihre IBAN und den BIC Ihres Zahlungsdienstleisters – übrigens bereits seit 2003 – auf Ihrem 
Kontoauszug. Auch im Online-Banking, etwa unter „Meine Daten“, „Kontodetails“ - je nachdem wie dieser Bereich 
bei Ihrem Zahlungsdienstleister benannt wird -, können Sie IBAN und BIC finden. Zudem sind diese Angaben 
inzwischen auch auf den Bankkundenkarten der meisten Zahlungsdienstleister aufgedruckt. 

Wozu benötige ich den BIC? 

Der BIC ist die internationale Bankleitzahl eines Zahlungsdienstleisters. Da Zahlungsdienstleister auch durch die 
in der IBAN enthaltenen Informationen eindeutig identifizierbar sind, muss der BIC nur bei inländischen 
Überweisungen und Lastschriften bis Februar 2014 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen bis Februar 2016 
noch zusätzlich zur IBAN angegeben werden.  

Was ist ein SEPA-Lastschriftmandat? 

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-Lastschriften. Ein Mandat 
umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug der Zahlung per SEPA-Lastschrift an den 
Zahlungsempfänger als auch den Auftrag an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Einlösung der Zahlung.  

Was ist unter "Vorabinformation" zu verstehen? 

Als Vorabinformation ("Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des 
Lastschrifteinreichers an den Zahler geeignet, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Die 
Vorabinformation muss das Fälligkeitsdatum und den genauen Betrag enthalten und kann auch mehrere 
Lastschrifteinzüge ankündigen. Sie muss dem Zahler rechtzeitig (mindestens 14 Kalendertage vor Fälligkeit, 
sofern mit dem Zahler keine andere Frist vereinbart wurde) vor Fälligkeit zugesandt worden sein, damit er sich 
auf die Kontobelastung einstellen und für entsprechende Deckung sorgen kann. In welcher Art und Weise die 
Vorabinformation erfolgen kann, ergibt sich aus den Regelungen der jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen 
dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister.  

Was ist die Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor-Identifier oder 
Gläubiger-ID)? 

Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der SEPA-Lastschriftverfahren nutzen zu können, benötigt 
der Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Hierbei handelt es sich um eine 
kontounabhängige und eindeutige Kennung, die EU-weit gültig ist und den Zahlungsempfänger als Lastschrift-
Einreicher zusätzlich identifiziert. Die Gläubiger-ID für Deutschland ist 18 Stellen lang.  
 
 



Was ist die Mandatsreferenz? 

Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kennzeichen eines Mandats. Die 
Mandatsreferenz darf bis zu 35 alphanumerische Stellen lang sein und dient in Kombination mit der Gläubiger-ID 
(ohne die in dieser Nummer enthaltene Geschäftsbereichskennung) der eindeutigen Identifizierung des dem 
Lastschrifteinzug zugrunde liegenden Mandats. Eine Mandatsrefernznummer sollte immer nur einmal vergeben 
werden, da die Geschäftsbereichskennung der Gläubiger-Identifikationsnummer nicht als nterscheidungsmerkmal 
herangezogen werden kann. 

Welche Widerspruchsfristen gelten bei der SEPA-Lastschrift? 

Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von acht Wochen nach Belastung an den Einreicher zurückgegeben 
werden, d.h. eine entsprechende Kontobelastung wird rückgängig gemacht. Ein Lastschrifteinzug ohne Mandat, 
d.h. eine unautorisierte Lastschrift, kann vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der Kontobelastung 
zurückgegeben werden.  


